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Vertraulich ! 

 

M i n i s t e r r a t s p r o t o k o l l  N r .  5 2  

vom 4. März 1921 

 

Anwesend: 

Bundeskanzler Dr. M a y r, Vizekanzler B r e i s k y sowie die Bundesminister Dr. 

G l a n z, Dr. P a l t a u f, Dr. G r i m m, H a u e i s, Dr. P e s t a, Dr. R e s c h und Dr. 

G r ü n b e r g e r. 

 

Zugezogen: 

Zu Punkt 2 und 3: Vom Bundeskanzleramt: Ministerialrat Dr. F r o e h l i c h. 

 

Vorsitz: 

Bundeskanzler Dr. M a y r 

 

Dauer: 15.00 – 17.30 

 

Reinschrift (11 ½ Seiten), Konzept, unterfertigte Präsenzliste, zweifaches Stenogramm, kein 

Beschlussprotokoll. 

 

I n h a l t: 

1. Rückstellung der Eisenbahnfahrbetriebsmittel auf Grund des Artikels 184 des 

Staatsvertrages von St. Germain. 

2. Gesetzentwurf über Volksbegehren und Volksabstimmungen auf Grund der 

Bundesverfassung. 

3. Beschluß des Tiroler Landtages, betreffend eine Volksabstimmung über den Anschluß 

Tirols an das Deutsche Reich. 

4. Gesetzesbeschluß des Wiener Gemeinderates als Landtages, betreffend die Abänderung 

des Schulaufsichtsgesetzes für Niederösterreich. 

5. Gesetzesbeschluß der Kärntner Landesversammlung über die vorläufige Regelung der 

Ruhe-(Versorgungs-)genüsse der kärntnerischen Volks- und Bürgerschullehrpersonen des 

Ruhestandes und ihrer Hinterbliebenen und über Teuerungsmaßnahmen für dieselben. 

6. Gesetzesbeschluß des Tiroler Landtages über die Regelung des Beitrages der 
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Schulgemeinden zu den Bezügen der Lehrkräfte der öffentlichen Volks- und Bürgerschulen 

für das Jahr 1920. 

7. Gesetzesbeschluß des Landtages von Niederösterreich-Land, betreffend die Bewilligung 

zur Einhebung einer Schaumweinauflage in der Gemeinde Reichenau. 

8. Änderung der rangsklassenmäßigen Titel der akademisch gebildeten 

Gewerbeaufsichtsbeamten. 

9. Gesetzentwurf, betreffend Ergänzung des Gesetzes vom 30. Mai 1919, St.G.Bl. Nr. 309 

(zweiter Nachtrag zum Volkspflegestättengesetz). 

10. Gesetzentwurf, betreffend Abänderung einiger Bestimmungen über die 

Unfallversicherung der Arbeiter (VI. Novelle zum Unfallversicherungsgesetz). 

11. Versetzung ausgedienter Zivilstaatsangestellter in den dauernden Ruhestand. 

12. Verbesserung der Vorrückungsverhältnisse der Lehrerschaft an staatlichen mittleren 

und niederen Unterrichtsanstalten. 

13. Übereinkommen mit der französischen Regierung, betreffend die privaten 

Vorkriegsschulden zwischen Österreich und Elsaß-Lothringen. 

14. Anträge des Präsidiums des Kriegsgeschädigtenfonds wegen Revision des 

Kabinettsratsbeschlusses über die Modalitäten der Veräußerung und Belastung von 

unbeweglichen Fondsvermögen und des Ministerratsbeschlusses über die nachträgliche 

Ausscheidung des hofärarischen Fuhrwerksbetriebes aus dem Kriegsgeschädigtenfond. 

15. Frage der Prozeßführung um die Kronjuwelen. 

16. Verwertung der staatlichen Industrieanlagen in Fischamend. 

 

Beilagen: 

Beilage zu Punkt 1, [Bundesminister für Verkehrswesen], ohne Zahl, Information, betreffend 

Rückstellung von Eisenbahnfahrbetriebsmitteln auf Grund des Artikels 184 des 

Staatsvertrages von St. Germain (3 Seiten) 

Beilage zu Punkt 2, [Bundeskanzleramt], ohne Zahl, Bundesgesetz über Volksbegehren und 

Volksabstimmungen auf Grund der Bundesverfassung (6 Seiten); Erläuternde Bemerkungen 

(3 ½ Seiten) 

Beilage zu Punkt 4, Bundeskanzleramt, ohne Zahl, Ministerratsvortrag (15 Seiten): 

Gesetzesbeschluss des Wiener Gemeinderates als Landtag vom 18. Februar 1921 in 

Angelegenheit der Abänderung des Schulaufsichtsgesetzes für Niederösterreich 

Beilage zu Punkt 5, Bundeskanzleramt, ohne Zahl, Ministerratsvortrag (3 ½ Seiten): 

Gesetzesbeschluss der Kärntner Landesversammlung vom 12. Dezember 1920 über die 
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vorläufige Regelung der Ruhe- (Versorgungs-)genüsse der kärntnerischen Volks- und 

Bürgerschullehrpersonen des Ruhestandes und ihrer Hinterbliebenen und über 

Teuerungsmaßnahmen für dieselben 

Beilage zu Punkt 6, Bundeskanzleramt, ohne Zahl, Ministerratsvortrag (3 ½ Seiten): 

Gesetzesbeschluss des Tiroler Landtages vom 10. Dezember 1920 über die Regelung des 

Beitrages der Schulgemeinden zu den Bezügen der Lehrkräfte der öffentlichen Volks- und 

Bürgerschulen für das Jahr 1920 

Beilage zu Punkt 7, Bundesministerium für Inneres und Unterricht Zl. 66.809, 

Ministerratsvortrag (1 Seite): Gesetzesbeschluss des Landtages von Niederösterreich-Land 

vom 4. Jänner 1921, betreffend die Bewilligung zur Einhebung einer Schaumweinauflage 

vom 1. Juli 1920 bis 31. Dezember 1921 in der Gemeinde Reichenau 

Beilage zu Punkt 8, Bundesministerium für soziale Verwaltung Zl. 280, Ministerratsvortrag (1 

Seite): Änderung der rangklassenmäßigen Titel der akademisch gebildeten 

Gewerbeaufsichtsbeamten; Information (1 Seite) 

Beilage zu Punkt 9, Bundesministerium für soziale Verwaltung Zl. 2.591, Gesetz, betreffend 

Ergänzung des Gesetzes vom 30. Mai 1919, St.G.Bl. Nr. 309 (1 ½ Seiten); Begründung des 

Volkspflegestättengesetzes (3 ½ Seiten) 

Beilage zu Punkt 10, Bundesministerium für soziale Verwaltung, ohne Zahl, Gesetz, 

betreffend Abänderung einiger Bestimmungen über die Unfallversicherung der Arbeiter (1 ½ 

Seiten); Begründung (2 Seiten) 

Beilage zu Punkt 11, Bundesministerium für Verkehrswesen Zl. 2.588, Ministerratsvortrag (3 

Seiten): Versetzung ausgedienter Zivilstaatsangestellter in den dauernden Ruhestand  

Beilage zu Punkt 12, Bundesministerium für Inneres und Unterricht, ohne Zahl, 

Ministerratsvortrag (8 Seiten): Verbesserung der Vorrückungsverhältnisse der Lehrerschaft an 

staatlichen mittleren und niederen Unterrichtsanstalten  

 

1. 

Rückstellung der Eisenbahnfahrbetriebsmittel auf Grund des Artikels 184 des Staatsvertrages 

von St. Germain. 

B.-M. Dr. P e s t a teilt mit, daß die österreichische Sektion der Reparationskommission am 

22. Februar d. J. der österreichischen Regierung durch das Bundesministerium für Äußeres 

ein umfangreiches Protokoll, das eingehende Bestimmungen für die Durchführung des 

Artikels 184 des Staatsvertrages von St. Germain enthalte, zur Stellungnahme binnen einer 

am 8. März d. J. ablaufenden Frist übermittelt habe. Dieses Protokoll, das nach der 
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Interpretation des Bundesministeriums für Äußeres als das im Artikel 184 vorgesehene „vom 

Wiedergutmachungsausschuß bestimmte Verfahren“ anzusehen sei, habe den Gegenstand 

einer interministeriellen Besprechung gebildet, deren Ergebnis - Aufstellung, von Richtlinien 

für die der Reparationskommission von der österreichischen Regierung zu erteilende Antwort 

- dem Ministerrate zur Schlußfassung werde unterbreitet werden. Mit Rücksicht darauf, daß 

weder im Artikel 184 des Staatsvertrages von St. Germain selbst, noch in dem 

Durchführungsprotokoll unter den rückzustellenden Gegenständen usw. auch 

Eisenbahnfahrbetriebsmittel erwähnt werden, sei in der interministeriellen Besprechung die 

überwiegende Anschauung zutage getreten, daß auch in der der Reparationskommission zu 

erteilenden Antwort die Frage, ob auch Eisenbahnfahrbetriebsmittel auf Grund des Artikels 

184 auszuliefern seien, nicht berührt werden solle. 

Die Frage der Rückstellung von Eisenbahnfahrbetriebsmitteln auf Grund des Artikels 184 

habe aber schon wiederholt den Anlaß zu einem Meinungsaustausch zwischen dem 

Bundesministerium für Verkehrswesen und der Reparationskommission geboten. Im Oktober 

1920 habe zunächst die Gesandtschaft des Königreiches S. H. S. und sodann im Dezember 

1920 die österreichische Sektion der Reparationskommission die Rückstellung von 

Lokomotiven und Wagen an Jugoslawien auf Grund der Artikel 184 und 185 des 

Staatsvertrages von St. Germain verlangt. Dieser Forderung gegenüber habe das 

Bundesministerium für Verkehrswesen einvernehmlich mit dem Auswärtigen Amte von Haus 

aus einen ablehnenden Standpunkt mit der Begründung eingenommen, daß sich Artikel 184 

schon nach seiner Diktion nicht auf Eisenbahnfahrbetriebsmittel beziehen könne. Wenn dieser 

Artikel ausdrücklich u. a. von Tieren spreche, die doch eine weit geringere Bedeutung haben 

als das rollende Eisenbahnmaterial, so sei wohl anzunehmen, daß auch der Fahrbetriebsmittel 

bei ihrer besonderen Bedeutung ausdrücklich Erwähnung getan worden wäre, wenn bei der 

Fassung des Artikels 184 tatsächlich auch diese ins Auge gefaßt worden wären. Dies könne 

aber umsoweniger der Fall sein, als ja die einzelnen Bestimmungen, die sich auf die 

Eisenbahnen überhaupt und das Eisenbahnbetriebsmaterial im besonderen beziehen, in einem 

eigenen Abschnitt (XII. Teil, Abschnitt III) des Staatsvertrages von St. Germain 

zusammenfassend behandelt worden seien. 

Wiewohl dieser Standpunkt der österreichischen Sektion der Reparationskommission 

bereits im Dezember v. J. offiziell mitgeteilt worden sei, habe sich nichtsdestoweniger das 

Generalsekretariat dieser Kommission in der jüngsten Zeit aus einem analogen Anlasse - 

Rückstellung von Fahrbetriebsmitteln an Italien - abermals unter Berufung auf die 

Bestimmungen der Artikel 184 und 185 des Staatsvertrages von St. Germain an das 
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Bundesministerium für Verkehrswesen gewendet. Redner beabsichtige dem 

Generalsekretariate mitteilen zu lassen, daß an dem damals eingenommenen Standpunkt auch 

heute noch festgehalten werden müsse. 

Die Erörterung des erwähnten Durchführungsprotokolles der österreichischen Sektion der 

Reparationskommission biete jedoch die Gelegenheit, für diese Auffassung die Genehmigung 

des Ministerrates einzuholen. Der sprechende Minister stelle daher den Antrag, der 

Ministerrat wolle die vom Bundesministerium für Verkehrswesen im Einvernehmen mit dem 

Bundesministerium für Äußeres vertretene Anschauung, daß unter den nach Artikel 184 des 

Staatsvertrages von St. Germain rückzuliefernden Gegenständen Eisenbahnfahrbetriebsmittel 

nicht zu verstehen sind und die Festhaltung dieses Standpunktes gegenüber der 

Reparationskommission genehmigen. 

Der Ministerrat beschließt im Sinne des gestellten Antrages. 

 

2. 

Gesetzentwurf über Volksbegehren und Volksabstimmungen auf Grund der 

Bundesverfassung. 

Der V o r s i t z e n d e erbittet vom Ministerrate die Ermächtigung, im Nationalrate den 

Entwurf eines Bundesgesetzes über Volksbegehren und Volksabstimmungen auf Grund der 

Bundesverfassung einbringen zu dürfen. 

B.-M. Dr. P a l t a u f beantragt, den § 35 des Gesetzentwurfes dahin zu ergänzen, daß die 

Bestimmungen des Wahlschutzgesetzes, welche die Wahlen zum Abgeordnetenhause 

schützen, auch auf das Verfahren für das Volksbegehren und die Volksabstimmung 

Anwendung finden. 

Ministerialrat Dr. F r o e h l i c h weist auf die Schwierigkeit der Formulierung einer 

solchen Ergänzung hin. Die in Rede stehenden Bestimmungen des Wahlschutzgesetzes seien 

nämlich bereits durch das Gesetz vom 9. Jänner 1919, St.G.Bl. Nr. 17, sowie Artikel 1 des 

Gesetzes vom 20. Juli 1920, St.G.Bl. Nr. 316, auch auf den Schutz der Wahlen zur 

Nationalversammlung ausgedehnt worden. Er bitte aber den Ministerrat um die 

Ermächtigung, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Justiz noch eine 

entsprechende Ergänzung des Entwurfes vornehmen zu dürfen. 

Der Ministerrat beschließt die Einbringung des Gesetzentwurfes im Nationalrat mit der 

erwähnten, noch zu formulierenden Ergänzung. 

 

3. 
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Beschluß des Tiroler Landtages, betreffend eine Volksabstimmung über den Anschluß Tirols 

an das Deutsche Reich. 

Der V o r s i t z e n d e wirft im Zusammenhang mit der eben beschlossenen Einbringung 

des Gesetzentwurfes über Volksbegehren und Volksabstimmungen die Frage auf, wie seitens 

der Bundesregierung zu der Anfrage der Tiroler Landesregierung, ob die Durchführung der 

vom Tiroler Landtag beschlossenen Volksabstimmung über den Anschluß Tirols an das 

Deutsche Reich zulässig erscheine, Stellung zu nehmen sei. 

Über Aufforderung des V o r s i t z e n d e n äußert sich Ministerialrat Dr. F r o e h l i c h 

dahin, daß vom verfassungsrechtlichen Standpunkte zweifellos eine solche Volksabstimmung 

in einem Bundesland allein und nur über den Anschluß dieses einen Landes an und für sich 

unzulässig sei, wie denn insbesondere auch der erwähnte Landtagsbeschluß die Kompetenz 

des Landtages unbedingt überschreite. Es handle sich nämlich um eine Angelegenheit, die 

einerseits im Hinblick auf die Bestimmung der Verfassung über das einheitliche 

Wirtschaftsgebiet des Bundes nur Gegenstand eines Bundesverfassungsgesetzes sein könnte - 

ein solches würde die Auflösung des Bundesstaates bedeuten - und die andererseits mit der 

Führung der auswärtigen Angelegenheiten im engen Zusammenhang stehe und daher unter 

allen Umständen in die Kompetenz des Bundes falle. Redner meine daher, daß in diesem 

Sinne der Tiroler Landesregierung unter Hinweis auf die Handhabe, welche die 

Bestimmungen der Verfassung über das Volksbegehren geben, Mitteilung gemacht werden 

könnte. 

Der Ministerrat pflichtet dieser Auffassung bei und ermächtigt das Bundeskanzleramt über 

Antrag des V o r s i t z e n d e n, die Anfrage der Tiroler Landesregierung dementsprechend 

zu beantworten. 

 

4. 

Gesetzesbeschluß des Wiener Gemeinderates als Landtages, betreffend die Abänderung des 

Schulaufsichtsgesetzes für Niederösterreich. 

Vizekanzler B r e i s k y führt aus, daß durch die auf Grund des Bundes-

Verfassungsgesetzes vom 1. Oktober 1920, St.G.Bl. Nr. 450, erfolgte Teilung 

Niederösterreichs in Niederösterreich-Land und Wien auch in Abänderung des bisherigen 

Schulaufsichtsgesetzes für Niederösterreich die Schaffung selbständiger Landesschulräte für 

jedes der Länder erforderlich erscheine. Der Bürgermeister von Wien als Landeshauptmann 

habe nun einen diesbezüglichen Gesetzesbeschluß des Wiener Gemeinderates als Landtages 

vom 18. Februar 1921 mit dem Ersuchen übermittelt, das nach § 42, Punkt 3, al. f, des 
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Verfassungsgesetzes vom 1. Oktober 1920, St.G.Bl. Nr. 451, erforderliche Bundesgesetz zu 

erwirken. 

Redner legt dar, daß der Gesetzesbeschluß in einer Reihe von Belangen 

abänderungsbedürftig sei. So solle die Ernennung der zwei Referenten des Stadtschulrates für 

administrative Schulangelegenheiten gemäß § 2, Punkt 7, des Beschlusses durch den 

Bürgermeister erfolgen, während bisher die ökonomisch-administrativen Referenten des 

Landesschulrates vom Bundespräsidenten ernannt wurden. Auf die Ernennung der genannten 

Referenten in allen Ländern durch den Bundespräsidenten müsse umsomehr bestanden 

werden, als die oberste Leitung und Aufsicht über das gesamte Schulwesen gemäß Artikel 17 

des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 1867, R.G.Bl. Nr. 142, beziehungsweise § 1 des 

Gesetzes vom 25. Mai 1868, R.G.Bl. Nr. 48, dem Bunde zustehe, welcher sich hiezu außer 

den Bezirksschulinspektoren und Landesschulinspektoren insbesondere auch der 

ökonomisch-administrativen Schulreferenten bediene. Auch würde eine derartige Abänderung 

des Ernennungsrechtes eine Verfügung beinhalten, welche als eine Abänderung des 

bisherigen Wirkungsbereiches des Bundes und der Länder angesehen werden müßte, die 

jedoch gemäß Artikel 14 des Bundes-Verfassungsgesetzes einem besonderen 

Bundesverfassungsgesetze vorbehalten sei. 

Weiters sei in dem Gesetzesbeschlusse die bisher sowohl für den Landesschulrat als auch 

für den Bezirksschulrat vorgesehene Vertretung der Religionsgesellschaften eliminiert 

worden. Nun bestimme § 12 des Gesetzes vom 25. Mai 1868, R. G. Bl. Nr. 48, daß in den 

Landesschulrat Geistliche aus den im Lande bestehenden Konfessionen zu berufen sind. Nach 

§ 1 des Reichsvolksschulgesetzes habe die Volksschule die Aufgabe, die Kinder sittlich-

religiös zu erziehen; in Konsequenz dessen sei nach dem Reichsvolksschulgesetze Religion an 

den Volksschulen ein obligater Lehrgegenstand; desgleichen an den Mittelschulen. Gemäß § 

17 des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 1867, R.G.Bl. Nr. 142, beziehungsweise § 5 

N. V. G. beziehungsweise § 2 des Gesetzes vom 25. Mai 1868, R.G.Bl. Nr. 48, werde der 

Religionsunterricht von der betreffenden Kirche oder Religionsgesellschaft besorgt und 

überwacht. Auch habe gemäß § 17 der Lehrerdienstpragmatik bei der Qualifikation eines 

Religionslehrers der Vertreter seines Bekenntnisses im Landesschulrate Sitz und Stimme in 

der Kommission. Ferner habe bei Disziplinarverhandlungen gegen einen Religionslehrer 

gemäß § 112 desselben Gesetzes, wenn dem Landesschulrate ein Vertreter der betreffenden 

Religionsgesellschaft angehört, dieser und, wenn mehrere Vertreter der gleichen 

Religionsgesellschaft dem Landesschulrate angehören, derjenige unter ihnen einzutreten, der 

nach Äußerung der zuständigen geistlichen Oberbehörde hiezu bestimmt wird. Es könne 
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daher nach der gegenwärtigen Rechtslage von dem bisher bestehenden Zustand nicht 

abgegangen werden und müsse auch für den Stadtschulrat die Beiziehung eines katholischen 

und eines evangelischen Geistlichen, sowie eines Bekenners des israelitischen Glaubens 

verlangt werden. Die Ernennung des Religionsvertreters wäre dem Bundespräsidenten auf 

Antrag des Bundesministers für Inneres und Unterricht vorzubehalten. 

Nach Erörterung der sonstigen gegen den Gesetzesbeschluß bestehenden Bedenken 

bezeichnet Redner zusammenfassend folgende Änderungen als notwendig: 

Im § 1 wäre der Passus „der bei Aufrechterhaltung der vom Bundesministerium für Inneres 

und Unterricht gegenwärtig ausgeübten Zuständigkeit“ wegzulassen. 

§ 2 b) hätte zu lauten: „Die Referenten für die ökonomischen und administrativen 

Schulangelegenheiten“. 

§ 2 c): „die Landesschulinspektoren“. 

§ 2 e): „Acht Vertreter der mittleren Lehranstalten sowie der gewerblichen und 

kommerziellen Fortbildungsschulen“. 

Nach Punkt i) wäre ein Punkt k) einzufügen: „Ein katholischer, ein evangelischer 

Geistlicher und ein Bekenner des israelitischen Glaubens“. 

Statt § 2, Absatz 4 und 5, wäre nachstehende Bestimmung zu treffen: „Die Vorschriften 

über die Wahl der unter Punkt e) und f) genannten Personen werden in einer eigenen 

Wahlordnung, welche der Genehmigung des Bundesministeriums für Inneres und Unterricht 

unterliegt, bestimmt.“ 

Absatz 7 hätte zu lauten: „Die unter b) und k) erwähnten Mitglieder des Stadtschulrates 

ernennt der Bundespräsident auf Antrag des Bundesministeriums für Inneres und Unterricht, 

welches bezüglich der Vertreter der unter Punkt k) genannten Mitglieder vorher das 

Einvernehmen mit der zuständigen geistlichen Behörde zu pflegen hat“. 

Der vorletzte Absatz des § 2 hätte zu lauten: „Von den unter d) angeführten Mitgliedern 

haben stets nur sechs das Recht, an der Abstimmung teilzunehmen“. 

§ 8, Absatz 2, hätte zu lauten: „Die näheren Bestimmungen über den Umfang, die 

Zusammensetzung und den Wirkungskreis der Abteilungen, Unterabteilungen und 

Ausschüsse werden durch die Geschäftsordnung festgesetzt, welche sich der Stadtschulrat 

selbst gibt und die der Genehmigung des Bundesministeriums für Inneres und Unterricht 

bedarf“. 

§ 8, Absatz 4 und 5, wären wegzulassen und der Geschäftsordnung vorzubehalten. 

Der Schluß des § 9 wäre dahin richtigzustellen, daß nach „besolden“ ein Punkt gesetzt 

wird und sodann folgt „Hinsichtlich der Beistellung der Sacherfordernisse werden zwischen 
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der Bundesregierung und der Gemeinde Wien besondere Vereinbarungen getroffen“. 

Artikel II, Absatz 2, wäre wegzulassen. 

Artikel III hätte zu lauten: „Dieses Gesetz tritt am ….. in Kraft“. 

Was nun die formale Behandlung dieses Gesetzesbeschlusses anbelange, so verweist 

Redner auf die Bestimmung des § 42, Punkt 3, lit. f, des Verfassungsgesetzes vom 1. Oktober 

1920, betreffend den Übergang zur bundesstaatlichen Verfassung, wonach auf dem Gebiete 

des Schul- und Erziehungswesens die bestehenden Landesgesetze nur durch 

übereinstimmende Gesetze des Bundes und des Landes abgeändert werden können. Um diese 

Übereinstimmung zu erzielen, sei zwischen den politischen Parteien vereinbart worden, daß in 

derartigen Fällen das zuständige Ressort den Gesetzesbeschluß, so wie er vorliege, 

übernehme, und ihn unter Bekanntgabe der etwa hiegegen bestehenden Bedenken gleichsam 

als Regierungsvorlage im Nationalrat einbringe. 

Redner erbitte sich vom Ministerrate die Ermächtigung, rücksichtlich des vorliegenden 

Gesetzesbeschlusses in diesem Sinne vorgehen zu dürfen. 

Der Ministerrat erteilt die erbetene Ermächtigung. 

 

5. 

Gesetzesbeschluß der Kärntner Landesversammlung über die vorläufige Regelung der Ruhe-

(Versorgungs-)genüsse der kärntnerischen Volks- und Bürgerschullehrpersonen des 

Ruhestandes und ihrer Hinterbliebenen und über Teuerungsmaßnahmen für dieselben. 

Vizekanzler B r e i s k y teilt mit, daß die Kärntner Landesversammlung in ihrer Sitzung 

am 12. Dezember 1920 einen Gesetzesbeschluß über die vorläufige Regelung der Ruhe-

(Versorgungs-)genüsse der kärntnerischen Volks- und Bürgerschullehrpersonen des 

Ruhestandes und ihrer Hinterbliebenen und über Teuerungsmaßnahmen für dieselben gefaßt 

habe. Die Bestimmungen dieses Gesetzesbeschlusses, welcher eine wesentliche Erhöhung der 

Ruhe- und Versorgungsgenüsse vorsieht, seien gleichlautend schon in einem 

Gesetzesbeschluß der Kärntner Landesversammlung vom 20. Juli 1920 enthalten gewesen, 

welcher der damaligen Staatsregierung wegen der Bestimmungen über die Aufbringung der 

Mittel für die erhöhten Ruhe- und Versorgungsgenüsse und über die Aufhebung der bisher 

auf diesem Gebiete geltenden Bestimmungen zu Bedenken Anlaß gegeben habe. Demgemäß 

sei mit Beschluß des Kabinettsrates vom 15. September 1920 gegen den Gesetzesbeschluß 

Vorstellung erhoben und außerdem die Vornahme einiger textlicher Änderungen als 

wünschenswert bezeichnet worden. 

Der nunmehrige Gesetzesbeschluß vom 22. Dezember 1920 trage allen Anregungen der 
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damaligen Staatsregierung Rechnung und stimme im übrigen vollkommen mit dem vom 20. 

Juli 1920 überein. Da aber dieser Gesetzesbeschluß eine Abänderung der bisher geltenden 

Bestimmungen über die Ruhe- und Versorgungsgenüsse der Lehrerschaft beinhalte, sei im 

Sinne des § 42, Absatz 2, lit. f) des Gesetzes vom 1. Oktober 1920, B. G. Bl. Nr. 2, die 

Einbringung eines übereinstimmenden Bundesgesetzes erforderlich. Um nun dem Erfordernis 

nach Übereinstimmung der Gesetzestexte voll zu entsprechen, halte es Redner für geboten, 

vor Einbringung des Bundesgesetzes die Zustimmung der Landesregierung zu einigen 

geringfügigen formalen Änderungen im Landesgesetze sicherzustellen, und stelle daher den 

Antrag der Ministerrat wolle ihn ermächtigen, bei der Landesregierung die Vornahme der 

ebenerwähnten Änderungen anzuregen und ihr zu eröffnen, daß nach deren Vornahme die 

Einbringung eines übereinstimmenden Bundesgesetzes von der Bundesregierung 

unverzüglich werde veranlaßt werden. 

Sollte diesen Anregungen nicht entsprochen werden, behalte sich Redner die Stellung 

weiterer Anträge vor. Für den Fall, daß jedoch ein entsprechend geändertes Landesgesetz 

vorgelegt werden sollte, erbitte er sich, jetzt schon die Ermächtigung zur Einbringung eines 

übereinstimmenden Bundesgesetzes. 

Der Ministerrat erteilt die erbetenen Ermächtigungen. 

 

6. 

Gesetzesbeschluß des Tiroler Landtages über die Regelung des Beitrages der Schulgemeinden 

zu den Bezügen der Lehrkräfte der öffentlichen Volks- und Bürgerschulen für das Jahr 1920. 

Vizekanzler B r e i s k y macht dem Ministerrate Mitteilung von einem in der Sitzung des 

Tiroler Landtages am 10. Dezember 1920 gefaßten Gesetzesbeschluß über die Regelung des 

Beitrages der Schulgemeinden zu den Bezügen der Lehrkräfte der öffentlichen Volks- und 

Bürgerschulen für das Jahr 1920. Wenn auch dieses Landesgesetz gegenüber den Absichten 

des Staatsgesetzes über den Staatsbeitrag eine Mehrbelastung der Schulgemeinden beinhaltet, 

glaube Redner, daß die Verantwortung hiefür dem Landtag, in dem ja auch die Gemeinden 

vertreten seien, überlassen werden könne. Es würde also von diesem Standpunkt aus kein 

Anstand dagegen obwalten, das erforderliche gleichlautende Bundesgesetz im Nationalrat 

einzubringen. Lediglich die Bestimmung über das Inkrafttreten dieses Gesetzes im § 2, die 

dahin laute, daß das Gesetz am Tage seiner Kundmachung in Kraft tritt, erscheine im 

Hinblick darauf, daß dieses Landesgesetz nur gleichzeitig mit dem übereinstimmenden 

Bundesgesetz Gesetzeskraft erhalten könne, nicht zweckmäßig; es wäre vielmehr im Sinne 

einer vom Unterrichtsamt an alle Landesregierungen ergehenden Anregung ein 
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kalendermäßig bestimmter Termin als Beginn der Wirksamkeit festzusetzen. 

Um nun den in § 42, Absatz 2, lit. f) des Gesetzes vom 1. Oktober 1920, B.G.Bl. Nr. 2, 

aufgestellten Erfordernis nach Übereinstimmung der Gesetzestexte voll zu entsprechen, wäre 

vor Einbringung des Bundesgesetzes die Zustimmung der Landesregierung zu dieser 

Änderung im Landesgesetze sicherzustellen. 

Redner erbitte sich sohin die Ermächtigung, bei der Landesregierung die Vornahme der 

erwähnten Änderung anregen und ihr eröffnen zu dürfen, daß nach deren Vornahme 

unverzüglich die Einbringung eines übereinstimmenden Bundesgesetzes von der 

Bundesregierung werde veranlaßt werden. Für den Fall, als ein entsprechend geändertes 

Landesgesetz vorgelegt werden sollte, bitte er jetzt schon, ihn zur Einbringung eines 

übereinstimmenden Bundesgesetzes ermächtigen zu wollen. 

Der Ministerrat beschließt in diesem Sinne. 

 

7. 

Gesetzesbeschluß des Landtages von Niederösterreich-Land, betreffend die Bewilligung zur 

Einhebung einer Schaumweinauflage in der Gemeinde Reichenau. 

Über Antrag des B.-M. Dr. G l a n z beschließt der Ministerrat gegen den vom Landtag von 

Niederösterreich-Land am 4. Jänner d. J. gefaßten Gesetzesbeschluß, betreffend die 

Bewilligung zur Einhebung einer Schaumweinauflage vom 1. Juli 1920 bis 31. Dezember 

1921 in der Gemeinde Reichenau, keinen Einspruch zu erheben und der sofortigen 

Kundmachung des Gesetzes zuzustimmen. 

 

8. 

Änderung der rangsklassenmäßigen Titel der akademisch gebildeten 

Gewerbeaufsichtsbeamten. 

B.-M. Dr. R e s c h erinnert daran, daß ihn der Ministerrat in der Sitzung vom 28. 

Dezember 1920 ermächtigt habe, vom Bundespräsidenten die Genehmigung zur Einführung 

bestimmter rangsklassenmäßiger Titel für die akademisch gebildeten 

Gewerbeaufsichtsbeamten und zur Abänderung der gegenwärtig für alle 

Gewerbeaufsichtsbeamtinnen geltenden Titel zu erwirken. 

Während nun die Schaffung von Berufstiteln gemäß Artikel 65 des Bundes-

Verfassungsgesetzes in den Wirkungskreis des Bundespräsidenten falle, habe die Festsetzung 

von Amtstiteln im Sinne des Artikels 21, Absatz 5, des Bundes-Verfassungsgesetzes durch 

Bundesgesetz oder durch die Bundesregierung zu erfolgen. 
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Redner beantrage daher, der Ministerrat wolle in teilweiser Abänderung des Beschlusses 

vom 28. Dezember 1920 folgende Titel für die nachbenannten Kategorien der 

Gewerbeaufsichtsbeamten festsetzen: Für die Gewerbeinspektoren II. Klasse (VIII. 

Rangsklasse) den Titel „Oberkommissär der Gewerbeinspektion“; fur solche akademisch 

vorgebildete Gewerbeinspektoren I. Klasse (VII. Rangsklasse) beziehungsweise 

Gewerbeoberinspektoren (VI. Rangsklasse), welche die abschließende Staatsprüfung an einer 

Hochschule technischer Richtung abgelegt haben die Titel „Baurat“ und „Oberbaurat“; für die 

„Assistentinnen der Gewerbeinspektion“ in der IX. und höheren Rangsklassen den Titel 

„Inspektorin für Frauenarbeit“. 

Der Ministerrat erhebt diesen Antrag zum Beschluß. 

 

9. 

Gesetzentwurf, betreffend Ergänzung des Gesetzes vom 30. Mai 1919, St.G.Bl. Nr. 309 

(zweiter Nachtrag zum Volkspflegestättengesetz). 

B.-M. Dr. R e s c h verweist darauf, daß gemäß der Bestimmung des § 6, Absatz 4, des 

Gesetzes vom 30. Mai 1919, St.G.Bl. Nr. 309 (Volkspflegestättengesetz), in der Fassung der 

Novelle vom 3. Dezember 1919, St.G.Bl. Nr. 556, die Inanspruchnahme von Liegenschaften 

durch den Staat zur Unterbringung von Volkspflegestätten an die Fallfrist des 30. Juni 1920 

geknüpft, die Möglichkeit dieser Inanspruchnahme jedoch auf unbeschränkte Zeit gesichert 

sei, wenn im öffentlichen Buche innerhalb der gleichen Fallfrist die Anmerkung eingetragen 

wurde, daß die Inanspruchnahme nach § 4 oder 5 des Gesetzes zulässig sei. Eine 

Inanspruchnahme von Liegenschaften innerhalb der offenen Frist sei aus physischen Gründen 

unmöglich gewesen, da gemäß den Bestimmungen des Volkspflegestättengesetzes eine Reihe 

von Verwaltungsverfügungen zu erlassen waren, bevor eine derartige Inanspruchnahme hätte 

durchgeführt werden können. Aber auch die erwähnten Anmerkungen der Zulässigkeit der 

Inanspruchnahme zur Sicherung der tatsächlichen Inanspruchnahme über die Fallfrist hinaus 

hätten fast durchwegs nur als formale Handlung zur Wahrung der Frist, beziehungsweise des 

Rechtes auf eine künftige Inanspruchnahme ohne Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen 

für eine allfällige Inanspruchnahme im Wege eines ordnungsmäßigen Verwaltungsverfahrens 

durchgeführt werden können. 

Nun habe aber der Verwaltungsgerichtshof anläßlich einzelner Beschwerdefälle gegen die 

grundbücherliche Anmerkung gemäß § 6, Absatz 4, des Volkspflegestättengesetzes zu Recht 

erkannt, daß diese grundbücherlichen Anmerkungen, beziehungsweise die betreffenden 

Anträge des Staatsamtes (Bundesministeriums) für soziale Verwaltung, bereits die 
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Entscheidung der Zulässigkeit der Inanspruchnahme der von ihr getroffenen Liegenschaft 

beinhalten und demzufolge zu ihrem rechtsgültigen Zustandekommen einer vorherigen 

Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme in regelrechtem 

Verwaltungsverfahren bedürfen. Da ein derartiges Verfahren nur in wenigen Ausnahmsfällen 

vor der Veranlassung der grundbücherlichen Anmerkung durchgeführt worden sei, es aus 

technischen Gründen während der offenen Frist auch gar nicht in allen Fällen hätte 

durchgeführt werden können, erscheine durch die erwähnten Erkenntnisse des 

Verwaltungsgerichtshofes die Anwendung des Gesetzes nur in ganz vereinzelten Fällen 

möglich. Denn der Verwaltungsgerichtshof habe auch gleichzeitig die Rechtsanschauung 

ausgesprochen, daß die Liegenschaftseigentümer sich mit dem ihnen im Wege der 

Grundbuchsgerichte mitgeteilten Beschluß über die Bewilligung der grundbücherlichen 

Anmerkung nicht begnügen müssen, sondern ein Recht auf eine unmittelbare Verständigung 

seitens des die Anmerkung verfügenden Ministeriums haben. Solcher Art sei den betroffenen 

Liegenschaftseigentümern auch bei versäumter Beschwerdefrist jederzeit die Möglichkeit 

gegeben, einen Bescheid des Bundesministeriums für soziale Verwaltung über die erfolgte 

Anmerkung der Zulässigkeit der Inanspruchnahme zu verlangen und ihn sodann innerhalb der 

neuerlich laufenden Frist auf Grund der Rechtsanschauung des Verwaltungsgerichtshofes mit 

Erfolg anzufechten. 

Dieser Rechtslage Rechnung tragend, unterbreite Redner dem Ministerrate den Entwurf 

eines Gesetzes, betreffend Ergänzung des Gesetzes vorn 30. Mai 1919, St. G. Bl. Nr. 309 

(zweiter Nachtrag zum Volkspflegestättengesetz). 

Durch den § 1 der Gesetzesvorlage soll der aufrechte Bestand aller seit dem Beginne der 

Wirksamkeit des Volkspflegestättengesetzes eingetragenen, noch nicht gelöschten 

grundbücherlichen Anmerkungen gesichert werden. Da hiedurch die Anfechtbarkeit der 

grundbücherlichen Anmerkungen ausgeschaltet wird, ergebe sich gleichzeitig die 

Notwendigkeit, die Verwaltungsbehörde gesetzlich zu verpflichten, die grundbücherlichen 

Anmerkungen gemäß § 6, Absatz 4, des Volkspflegestättengesetzes von Amts wegen oder auf 

Antrag zu löschen, sobald der Mangel der gesetzlichen Voraussetzungen für eine 

Inanspruchnahme festgestellt worden ist. 

Der § 2 des Entwurfes soll den betroffenen Liegenschaftseigentümern die Möglichkeit 

geben, nach Ablauf von drei Jahren nach erfolgter grundbücherlicher Anmerkung gemäß § 6, 

Absatz 4, des Volkspflegestättengesetzes, die Löschung dieser Anmerkung zu erwirken, 

soferne nicht bis dahin die Anmerkung einer Entscheidung der Bundesregierung auf 

Inanspruchnahme gemäß § 6, Absatz l, des Volkspflegestättengesetzes im öffentlichen Buche 
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beantragt worden ist. Diese Bestimmung beruhe auf der Erwägung, daß eine Bindung 

zahlreicher Liegenschaften für die allfällige Inanspruchnahme zu Volkspflegestättenzwecken 

für immerwährende Zeiten den betroffenen Liegenschaftseigentümern die Orientierung über 

die eigene Wirtschaftslage nehme und gleichzeitig das auf Grund und Boden haftende 

Kreditwesen schwer beeinträchtige, ja geradezu erschüttere. Die erwähnte Frist von drei 

Jahren dürfte zur Auswahl und tatsächlichen Inanspruchnahme der zu Volkspflegestätten in 

Betracht kommenden Luxuswohngebäude ausreichen. 

Der sprechende Minister erbittet sich die Ermächtigung zur Einbringung dieser Vorlage im 

Nationalrat. 

Der Ministerrat erteilt die erbetene Ermächtigung. 

 

10. 

Gesetzentwurf, betreffend Abänderung einiger Bestimmungen über die Unfallversicherung 

der Arbeiter (VI. Novelle zum Unfallversicherungsgesetz). 

B.-M. Dr. R e s c h teilt mit, daß die Kammern für Handel, Gewerbe und Industrie in Wien, 

Salzburg und Klagenfurt ihre Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf, betreffend Abänderung 

einiger Bestimmungen über die Unfallversicherung der Arbeiter (VI. Novelle zum 

Unfallversicherungsgesetz), mit welchem sich der Ministerrat bereits in seiner Sitzung am 8. 

März d. J. beschäftigt habe, inzwischen bekanntgegeben haben. Da gegen die Bestimmungen 

des Entwurfes keine Einwendungen erhoben worden seien, erbitte sich Redner die 

Ermächtigung zur Einbringung dieser Vorlage im Nationalrate. 

Der Ministerrat erteilt die erbetene Ermächtigung. 

 

11. 

Versetzung ausgedienter Zivilstaatsangestellter in den dauernden Ruhestand. 

B.-M. Dr. P e s t a führt aus, daß nach den Bestimmungen des §2, Absatz 1, des 

Pensionsbegünstigungsgesetzes vom 30. Juli 1919, St.G.Bl. Nr. 411, alle von Österreich 

übernommenen oder nach Inkrafttreten dieses Gesetzes mit Wartegebühr beurlaubten 

Zivilstaatsangestellten, die - ohne begünstigte Anrechnung der Dienstzeit während des 

Krieges - eine zur Erlangung des Anspruches auf den vollen Ruhegenuß erforderliche 

Dienstzeit schon zurückgelegt haben oder bis längstens 30. Juni 1921 zurücklegen werden, bis 

zu diesem Zeitpunkte auch ohne Nachweis der Dienstunfähigkeit und auch vor 

Überschreitung des 60. Lebensjahres in den dauernden Ruhestand zu versetzen seien. 

Da nach § 1, Absatz 4, des Gesetzes vom 14. April 1896, R.G.Bl. Nr. 74, bei Berechnung 
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der Dienstzeit Bruchteile eines Jahres, insoferne sie sechs Monate überschreiten, als ein volles 

Dienstjahr angerechnet werden, mithin der Anspruch auf den vollen Ruhegenuß bereits bei 

einer Dienstzeit von 34 Jahren, 6 Monaten, 1 Tag eintrete, seien nach den angeführten 

Bestimmungen alle Beamten, deren Dienstzeit ohne Berücksichtigung der 

Kriegszeitanrechnung seit 13. Februar 1885 oder einem früheren Zeitpunkte zählte, sogleich, 

jene Bediensteten, bei denen der Beginn der Dienstzeit zwischen den 14. Februar 1885 und 

den 29. Dezember 1886 fiel, jeweils nach Eintritt des Anspruches auf den vollen Ruhegenuß 

in den dauernden Ruhestand zu versetzen gewesen. 

§ 17, Absatz 2, des Besoldungsübergangsgesetzes vom 18. Dezember 1919, St.G.Bl. Nr. 

570, bestimmte, daß diese Versetzungen in den dauernden Ruhestand binnen drei Monaten 

nach Eintreffen der Voraussetzungen durchzuführen sind und daß hievon lediglich jene 

Zivilstaatsangestellten ausgenommen werden, die aus zwingenden dienstlichen Rücksichten 

von der Staatsregierung trotz Erreichung des Anspruches auf den vollen Ruhegenuß bis auf 

weiteres im aktiven Dienste belassen werden. 

Die Wirksamkeitsdauer des Besoldungsübergangsgesetzes ende mit 30. Juni 1921, mit 

welchem Zeitpunkte alle auf Grund dieses Gesetzes vorzunehmenden Pensionierungen 

durchgeführt sein müssen. 

Angesichts des baldigen Ablaufes dieser Präklusivfrist wäre für eine Regelung der 

gegenständlichen Frage ab 1. Juli 1921 schon jetzt Vorsorge zu treffen. 

Zu diesem Zwecke werde beantragt: 

1. in einer alle Zweifel ausschließenden Weise auszusprechen, daß die unter die 

Bestimmungen des § 2 des Pensionsbegünstigungsgesetzes fallenden, jedoch aus dienstlichen 

Rücksichten bis auf weiteres noch im aktiven Dienste belassenen Bediensteten spätestens mit 

30. Juni 1921 in den dauernden Ruhestand zu versetzen sind und nicht noch über diesen 

Zeitpunkt hinaus im aktiven Dienste belassen werden dürfen; 

2. für die Zeit ab 1. Juli 1921 neue Verfügungen hinsichtlich jener Bediensteten zu treffen, 

bei denen jeweils die Voraussetzungen des § 2, Absatz 1, des Pensionsbegünstigungsgesetzes 

eintreten werden. 

Dies könnte in der Weise geschehen, daß 

a) entweder die Geltungsdauer der angeführten Bestimmungen des 

Pensionsbegünstigungsgesetzes entsprechend verlängert oder 

b) entsprechende Bestimmungen in das in Ausarbeitung stehende Dienstrecht 

aufgenommen werden, oder - falls letzteres nicht in Aussicht genommen werden sollte -  

c) eine vollständige Neuregelung der in Rede stehenden Belange durch ein besonderes 
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Gesetz erfolge. 

Falls der unter a) angeführte Weg gewählt würde, erschiene es zweckmäßig, wieder eine 

Präklusivfrist zu setzen, bis zu welcher - in gleicher Weise wie nach § 2 des 

Pensionsbegünstigungsgesetzes - die Pensionierung der den Anspruch auf den vollen 

Ruhegenuß erlangenden Bediensteten durchgeführt sein müsse. Es würde sich empfehlen, 

auch hier wieder die Bestimmung aufzunehmen, daß mit Zustimmung der Staatsregierung aus 

zwingenden dienstlichen Gründen Bedienstete auch nach Eintritt der Voraussetzungen für die 

Versetzung in den Ruhestand bis längstens zum Ablauf der neuen Präklusivfrist im aktiven 

Dienste belassen werden können. Für eine solche Bestimmung wäre jedoch zur Vermeidung 

einer mißverständlichen Auslegung eine Fassung zu wählen, die unter Bezugnahme auf die 

unter 1. vorgeschlagene Anordnung eine weitere Belassung jener Bediensteten im aktiven 

Dienste ausdrücklich ausschließt, die bereits unter die Termine des § 2, Absatz 1, des 

Pensionsbegünstigungsgesetzes gefallen sind und daher bis längstens 30. Juni 1921 in den 

dauernden Ruhestand versetzt sein müssen. 

Auch im Falle b) werde bis zum Inkrafttreten des neuen Dienstrechtes eine Regelung der 

gegenständlichen Fragen ab 1. Juli 1921 im Wege der Verlängerung der Termine des § 2 des 

Pensionsbegünstigungsgesetzes Platz zu greifen haben. 

Nach einer kurzen Debatte, an welcher sich der Vizekanzler sowie die B.-M. Dr. 

P a l t a u f und Dr. G l a n z beteiligten, beschließt der Ministerrat, den vorliegenden Antrag 

dem interministeriellen Komitee zur Vorberatung der Besoldungsordnung behufs 

Einbeziehung in seine Verhandlungen mit der Richtlinie zu überweisen, daß die in Frage 

kommenden Pensionierungen nur dann platzzugreifen haben, wenn es sich um einen 

effektiven Personalabbau handelt, ohne daß infolge etwaiger Vorrückungen eine 

Neuaufnahme aus diesem Anlasse erforderlich wäre. 

 

12. 

Verbesserung der Vorrückungsverhältnisse der Lehrerschaft an staatlichen mittleren und 

niederen Unterrichtsanstalten. 

Vizekanzler B r e i s k y verweist darauf, daß es den Staatslehrpersonen der Gruppen A 

und B durch die im Gesetz vom 19. Dezember 1919, St.G.Bl. Nr. 572, festgesetzte Höhe der 

Triennalzulagen ermöglicht worden sei, in jene Endbezüge vorzurücken, welche damals die 

Staatsbeamten der Gruppe A und C im allgemeinen erreichten, nämlich in die mittleren 

Gehaltsstufen der VI. beziehungsweise VII. Rangsklasse. Auf Grund der Beschlüsse des 

Kabinettsrates vom 16. und 18. Juni, vom 13. August und 26. Oktober 1920 erhielten fast alle 
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Beamten der Gruppen A und B Bezugserhöhungen, falls sie nicht im Wege der freien 

Beförderung bereits höhere Bezüge besaßen, als den Vorrückungsfristen der Dienstpragmatik 

entsprachen. Dadurch werde auch den Staatsbeamten dieser beiden Gruppen im Laufe ihrer 

weiteren Dienstzeit die automatische Vorrückung bis in die II. Gehaltsstufe der V. 

beziehungsweise VI. Rangsklasse gesichert. 

Die Unterrichtsverwaltung habe daher den Standpunkt vertreten, daß es gewiß der 

Billigkeit entspräche, auch die Staatslehrpersonen an den mittleren und niederen 

Unterrichtsanstalten in diese Besserstellung einzubeziehen und ihnen die Erreichung 

zumindest des Anfangsbezuges der V. beziehungsweise VI. Rangsklasse im Laufe ihrer 

Dienstzeit zu ermöglichen. Dies könne jedoch, da Rangsklassenbezüge für das 

Staatslehrpersonal nicht vorgesehen seien, nur durch Erhöhung der Triennalzulagen oder 

durch zu bestimmten Fristen anfallende Personalzulagen erfolgen. In Analogie zu den 

Staatsbeamten mit Rückwirkung auf den 1. Juli 1920 bewilligten, für die Pension 

anrechenbaren Personalzulagen werden auch diese Bezugsaufbesserungen aus einem festen 

und einem nach dem Prozentsatze des Ortszuschlages abgestuften Teile zu bestehen haben. 

Da ferner in den Verfügungen für Staatsbeamte der Gruppe A die Frist für die Erlangung der 

Bezüge der IX. Rangsklasse von 8 auf 5 anrechenbare Jahre herabgesetzt werde, sollte auch 

Supplenten und Assistenten der genannten Anstalten mit Ablauf dieser Frist, jedoch 

frühestens vom 1. Juli 1920 an eine für die Pension nicht anrechenbare Personalzulage im 

Ausmaße des Unterschiedes zwischen ihren bisherigen Bezügen und jenen gewährt werden, 

die sie erlangen würden, wenn sie mit Vollendung des fünften anrechenbaren Dienstjahres zu 

(wirklichen) Lehrern ernannt würden. Von dieser Maßnahme sollten jedoch die Assistenten 

der gewerblichen Staatslehranstalten, welche auch bisher von einer automatischen 

Vorrückung in die Bezüge der IX. Rangsklasse (§ 62 Lehrerdienstpragmatik) ausgeschlossen 

waren, ausgenommen werden. 

Auf Grund dieser Erwägungen sei das Bundesministerium für Finanzen anfangs Dezember 

um Zustimmung zu nachfolgenden Maßnahmen ersucht worden: 

„Mit Rücksicht auf die den Staatsbeamten mit Rückwirkung auf den 1. Juli 1920 und vom 

1. Jänner 1921 an gewährten Begünstigungen wird den Lehrern an staatlichen mittleren und 

niederen Unterrichtsanstalten eine entsprechende Besserstellung in ihren Bezügen bewilligt. 

Demnach wird den (wirklichen) Lehrern der Gruppe A und B der vorgenannten Anstalten 

mit Rückwirkung auf den 1. Juli 1920 für die Zeit bis zum Inkrafttreten eines neuen 

Besoldungsgesetzes eine für die Pension anrechenbare Personalzulage nach folgenden 

Grundsätzen zuerkannt: 
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Diese Personalzulage besteht aus zwei Teilen: 1. aus einem für alle Dienstorte gleichen 

Grundbetrage und 2. aus einem von diesem Grundbetrage mit dem Prozentsatze des 

Ortszuschlages des Amtssitzes des Anspruchsberechtigten zu bemessenden Betrage. 

Der Grundbetrag von 900 K jährlich kommt allen im Genusse der II. Triennalzulage 

stehenden Lehrern zu. Er erhöht sich mit dem Anfalle der V., VI., VII. und VIII. 

Triennalzulage und nach Vollendung des 27. beziehungsweise 30. für Gehaltserhöhungen 

anrechenbaren Dienstjahres bei Reihe nach auf 1200 K, 1500 K, 1800, 2700, 3000 K, 4000 K 

jährlich. 

Für alle jene Lehrer der Gruppe A, die am 1. Jänner 1921 bereits im Genusse der VI., VII. 

beziehungsweise VIII. Triennalzulage stehen beziehungsweise nach diesem Tage diese 

Triennalzulagen erlangen, erhöht sich der Grundbetrag der genannten Personalzulage von 

diesem Tage an auf 1800, 2700 beziehungsweise 3000 K und erreicht den Höchstbetrag von 

4000 K jährlich bereits nach Vollendung von 29 für Gehaltserhöhungen anrechenbaren 

Dienstjahren. 

Zu diesen Grundbeträgen wird noch, wie schon erwähnt, ein gleichfalls für die Pension 

anrechenbarer, nach dem Prozentsatz des Ortszuschlages des Amtssitzes des 

Anspruchsberechtigten bemessener Betrag, hinzugeschlagen. 

Ferner wird allen Supplenten und Assistenten der oben genannten Unterrichtsanstalten (mit 

Ausnahme der Assistenten an gewerblichen Staatslehranstalten) mit Rückwirkung auf den 1. 

Juli 1920 von jenem Zeitpunkte an, in welchem sie in eine für Remunerationserhöhungen 

anrechenbare Dienstzeit von 5 Jahren vollenden, bis zu ihrer Ernennung zum (wirklichen) 

Lehrer eine für die Pension nicht anrechenbare Personalzulage im Ausmaße des 

Unterschiedes zwischen ihren Bezügen und jenen Bezügen gewährt, die ihnen zukämen, wenn 

sie mit der Vollendung des anrechenbaren fünften Dienstjahres zum wirklichen Lehrer 

ernannt würden. 

Voraussetzung dieser Bewilligung einer der vorstehend genannten Personalzulagen ist eine 

zufriedenstellende Dienstleistung.“ 

Das Bundesministerium für Finanzen habe nun die grundsätzliche Zustimmung dazu 

erteilt, daß Personalzulagen an Mittelschullehrpersonen der Gruppe A in jenen Fällen gewährt 

werden, in welchen sich bei ihnen Minderbezüge gegenüber Beamten der Gruppe A mit 

gleich langer Dienstzeit ergeben. In Verfolgung dieses Grundsatzes werde sohin keine 

Einwendung dagegen erhoben, daß den Supplenten der Gruppe A an Mittelschulen des 

Bundes nach Ablauf des 5. Dienstjahres (frühestens ab 1. Juli 1920) eine in die Pension nicht 

einrechenbare Personalzulage in jenem Ausmaße gewährt werde, daß sie hiedurch so gestellt 
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werden, als ob sie nach Ablauf des 5. Dienstjahres zum wirklichen Lehrer der Gruppe A 

ernannt worden wären. Hingegen müßten die vom Unterrichtsamt für die Mittelschullehrer in 

den mittleren Dienstjahren in Aussicht genommenen Personalzulagen gänzlich entfallen und 

könnten nur an die im höchsten Gehalte stehenden Lehrpersonen mit gleich langer Dienstzeit 

wie jenen Beamten der Gruppe A, die die Bezüge der V. Rangsklasse erlangt haben, gewährt 

werden. Bezüglich der Gruppe B der Lehrpersonen des Bundes müßten die gleichen 

Grundsätze unter Zugrundelegung der Bezüge der Beamten der Zeitvorrückungsgruppe C zur 

Anwendung gelangen. 

Im übrigen sei das Bundesministerium für Finanzen nicht in der Lage, den vom 

Unterrichtsamte in Aussicht genommenen Maßnahmen zuzustimmen, weil eben die 

Personalzulagen auf die gänzlich anders gestalteten Vorrückungsverhältnisse der Beamten 

aufgebaut wurden, und sich auf die ohnedies wesentlich günstigeren Bezüge der 

Lehrpersonen auch sinngemäß ohne eine unbegründete Bevorzugung dieser 

Angestelltenkategorie nicht übertragen lassen. Für den Fall, als obige Art der Regelung der 

Angelegenheit in den Kreisen der Mittelschullehrer nicht befriedigen sollte, habe das 

Bundesministerium für Finanzen unter Bezugnahme auf die im Bundesministerium am 25. 

Jänner 1921 abgehaltene interministerielle Besprechung über die Gewährung von 

Anzahlungen an die Lehrpersonen des Bundes auf die künftige Besoldungsreform ersucht, auf 

die in Betracht kommenden Organisationen in der Hinsicht einzuwirken, daß sie über das für 

die Mittelschullehrpersonen des Bundes auf dem ebengenannten Gebiete (Gewährung von 

Auszahlungen auf die Besoldungsreform) in Aussicht genommene Entgegenkommen 

aufgeklärt werden. 

Im Hinblicke auf die anläßlich der Beratung des Staatsvoranschlages des Unterrichtsamtes 

im Finanzausschuß von allen Rednern eingenommene Stellung zur Frage der Personalzulagen 

für die Lehrer an den mittleren und niederen Unterrichtsanstalten des Bundes habe der 

sprechende Vizekanzler den Auftrag zur Einleitung neuer Verhandlungen mit dem 

Bundesministerium für Finanzen behufs Gewährung von Personalzulagen an die in den 

mittleren Dienstjahren stehenden Staatslehrpersonen gegeben. 

Bei den hierauf am 28. Jänner und am 1. Februar stattgehabten interministeriellen 

Besprechungen hätten die Vertreter des Bundesministeriums für Finanzen erklärt, aus den 

oben angegebenen Gründen der Gewährung von Personalzulagen an Lehrer in den mittleren 

Dienstjahren nicht zustimmen zu können. Die Herabsetzung der Beförderungsfristen beinhalte 

nämlich keine generelle Besserstellung der Staatsbeamten, da sie nur einer Anzahl von ihnen 

zugute komme; außerdem seien die Bezüge der Mittelschullehrer im gleichen Dienstalter 
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höher als die der Staatsbeamten. Ferner seien auch die Gesamtbezüge eines Mittelschullehrers 

während seiner Dienstzeit viel höher als die eines gleichdienstaltrigen Staatsbeamten. 

Der Richtigkeit dieser Argumentation hätten sich die Vertreter des Unterrichtsamtes nicht 

ganz verschließen können und es sei daher vereinbart worden, dies den Vertretern des 

Lehrpersonales der mittleren und niederen Unterrichtsanstalten des Bundes klarzulegen und 

sie zur Anerkennung dieses Standpunktes zu bewegen. Sollte eine Einigung mit den 

Organisationen nicht zu erzielen sein, so müßte die Angelegenheit dem Ministerrate zur 

Entscheidung vorgelegt werden, da nach Erklärung des Vertreters des Bundesministeriums für 

Finanzen für eine weitergehende Maßnahme der Beschluß des Ministerrates vom 26. Oktober 

1920 nicht die notwendige Deckung zu bieten vermöge. 

Diese Besprechung mit den Organisationsvertretern habe am 8. Februar d. J. im 

Unterrichtsamte im Beisein von Vertretern des Finanzministeriums und des 

Bundesministeriums für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten stattgefunden. Auf die in 

dieser Sitzung gegebene Darstellung der Sachlage habe der Obmann des Pflichtverbandes 

erklärt, daß der Verband nicht in der Lage sei, auf das Anbot der Regierung einzugehen, da 

dies keine analoge Behandlung der Staatslehrpersonen mit den Staatsbeamten, wie ihnen 

seinerzeit im Finanzministerium zugesagt worden sei, beinhalte. Die Vertreter der 

Lehrerschaft hätten sohin ihre Forderungen folgendermaßen formuliert: 

1. Ernennung der Supplenten und Assistenten nach vier anrechenbaren Dienstjahren zu 

wirklichen Lehrern, wobei sie darauf verwiesen, daß der Abkürzung der Frist für 

Staatsbeamte von acht auf fünf Jahre für sie eine Abkürzung von sechs auf höchstens vier 

Jahre gleichkomme. 

2. Wie den Staatsbeamten durch Abkürzung der Beförderungsfristen (Personalzulagen) mit 

28 beziehungsweise 26½ effektiven, das sind 30½ beziehungsweise 29 anrechenbaren 

Dienstjahren der Aufstieg in die Bezüge der V. (Gruppe A) beziehungsweise VI. (Gruppe B) 

Rangsklasse gesichert sei, sei auch den Staatslehrpersonen auf Grund ihres 

Besoldungssystems in derselben Zeit der Aufstieg in die Bezüge eines Staatsbeamten der V. 

beziehungsweise VI. Rangsklasse zu ermöglichen, das heißt die bestehenden Triennalzulagen 

seien durch Personalzulagen zu erhöhen beziehungsweise mit dem 27. und 30. Dienstjahre 

neue Erhöhungen anzusetzen. 

Diese Forderungen könnten angesichts der mit den eingangs erwähnten Beschlüssen des 

Kabinettsrates getroffenen Verfügungen zu Gunsten der Staatsbeamten nach Dafürhalten des 

Bundesministeriums für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten und nach Anschauung 

des Redners als berechtigt angesehen werden. Die auf Grund der Ministerratsbeschlüsse vom 
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10. Dezember 1920 und vom 18. Jänner d. J. für Beamte der Gruppe A und B und C 

erflossenen Maßnahmen seien hiebei nicht berücksichtigt worden. 

Auf Grund dieser Ausführungen stelle der sprechende Vizekanzler nunmehr im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten den 

Antrag, der Ministerrat wolle die Ermächtigung zu nachstehenden Verfügungen erteilen: 

Den wirklichen Lehrern an den mittleren und niederen Unterrichtsanstalten des Bundes 

wird mit Rückwirkung auf den Monatsersten nach Vollendung der erforderlichen 

anrechenbaren Dienstzeit frühestens jedoch vom 1. Juli 1920 an für die Zeit bis zum 

Inkrafttreten eines neuen Besoldungsgesetzes eine für die Pension anrechenbare 

Personalzulage nach folgenden Grundsätzen zuerkannt. 

Diese Personalzulage besteht aus zwei Teilen: l. aus einem für alle Dienstorte gleichen 

Grundbetrage und 2. aus einem von diesem Grundbetrage mit dem Prozentsatze des 

Ortszuschlages des Amtssitzes des Anspruchsberechtigten zu bemessenden Zuschlag. 

Ferner werden alle Supplenten und Assistenten der oben genannten Unterrichtsanstalten 

(mit Ausnahme der Assistenten an gewerblichen Staatslehranstalten) mit Rückwirkung von 

jenem Zeitpunkte an, in welchem sie eine für die Ernennung nach § 62 L.-D.-P. 

anrechenbaren Dienstzeit von vier Jahren vollenden, frühestens vom 1. Juli 1920 an zu 

wirklichen Lehrern ihrer Gruppe ernannt. 

Voraussetzung für die Bewilligung einer der vorstehend genannten Personalzulagen 

beziehungsweise für die Ernennung zum wirklichen Lehrer ist eine zufriedenstellende 

Dienstleistung. 

Schließlich bemerkt Redner noch, daß die Bedeckung für diese Maßnahme (7 ½ Millionen) 

weder in den laufenden Krediten noch im Rahmen der in Aussicht gestellten Nachtragskredite 

der in Betracht kommenden Ressorts gefunden werden könne. 

B.-M. Dr. G r i m m verweist darauf, daß die Abkürzung der Beförderungsfristen nur für 

einen beschränkten Kreis von Angestellten der Gruppe A wirksam geworden sei. Nunmehr 

solle diese Begünstigung im Wege der Gewährung von Personalzulagen auf alle 

Mittelschullehrer eingeführt werden. Würde dieses Zugeständnis gemacht werden, so würde 

dies zweifellos zu den schwerwiegendsten Rückwirkungen auf die Besoldungsordnung 

führen. Dazu komme noch, daß die Staatslehrpersonen, wie Redner an der Hand einer 

Übersicht nachweist, fast durchgängig schon dermalen im Genusse höherer Bezüge stehen, als 

die äquiparierenden Staatsangestellten. Aus diesen Gründen könne sich Redner den gestellten 

Anträgen nicht anschließen. 

Vizekanzler B r e i s k y erklärt, die Lehrerschaft stehe auf dem Standpunkte, daß die 



52 – 1921-03-04 

einmal bestehende Spannung zwischen dem Ausmaß ihrer Bezüge und jener der 

Staatsangestellten aufrechterhalten werden müsse. Auch werde von der Organisation stets 

darauf verwiesen, daß die Angehörigen des Lehrstandes erst in einem verhältnismäßig späten 

Zeitpunkt auf besoldete Posten gelangen und ihnen die Beförderungsmöglichkeiten der 

Staatsbeamten nicht zu Gebote stehen. Immerhin sei Redner bereit, die Angelegenheit im 

Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten 

auf Grundlage der vom Bundesministerium für Finanzen zur Verfügung gestellten Daten einer 

neuerlichen Überprüfung zu unterziehen. 

Der Ministerrat beschließt sohin, die Beschlußfassung im Gegenstande aufzuschieben. 
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52. 4/III. 52. 4/III. 21. 
1) 
Breisky: Personalien: Universitäts-Anrechnung 
von 12 Dienstjahren für Ludwig Hartmann  

 
Breisky: Personalien. 
Angenommen. 

2) 
Grünberger: Lemberger: Regierungsrat. 

 
Grünberger: Friedrich Lemberger Regierungsrat-
Titel. Vorstand der Lieferförderungs-
Kommission der österreichischen Lebensmittel-
Einfuhrstelle. 
Angenommen. 

3)  
Helly: Lamberger, Czeckis: Oberschulrat-Titel, 
Regierungsrat. 

 
Helly: Lamberger, Czeckis. 
Angenommen. 

4)  
Pesta  
a) Von Generalsekretariat der Reparations-
Kommission; bittet um Genehmigung der 
Vorgangsweise. 
 
 
b) Freigabe des Weges über Radkersburg-
Spielfeld. 
 
 
 
 
Mayr: Heute Gesandter Lindley bei mir; ich 
habe ihn ersucht, Verhandlungen einzuleiten 
wegen des Abstaller Beckens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesta und Glanz werden sich ins Einvernehmen 
setzen; von allgemeinen politischen Standpunkt 
aus wäre entgegenzukommen vor der Zeit, 
wenn wir alle Verkehrserleichterungen machen. 

 
Pesta:  
Von Generalsekretariat der Reparations-
Kommission ist die Aufforderung ergangen, 
wegen Rückstellung von Eisenbahn-
Betriebsmitteln an Industrien.  
Angenommen. 
Pesta: [...] jugoslawischer Vertreter Freigabe des 
Verkehrs über Spielfeld-Radkersburg: urgiert. 
Wenn nicht alsbald freigegeben, würde sich die 
jugoslawische Regierung veranlasst sehen, den 
Zugang zum Abstaller Becken für Österreich zu 
sperren. 
Mayr: Lindley war bei mir und ich habe ihn 
ersucht, wegen des Abstaller Beckens direkte 
Verhandlungen zwischen uns und Jugoslawien 
eingeleitet werden. Er hat das zugesagt.  
Glanz: Vielleicht könnte man dann die Sache 
noch zurückstellen. Übrigens hat die Frage des 
Verkehrs über Marburg noch nicht eine uns 
befriedigende Lösung gefunden. Soll auch in der 
zu[...] Grenzkommission zur Sprache gebracht 
werden. 
Beide  Minister werden sich ins Einvernehmen 
setzen. 

5) 
Heinl: Mayr: Artikel 184 Staatsvertrag. 
Wohlgemuth. 
Zurückgestellt (morgen). 

 
 
Wohlgemuth Durchführung des Artikel 184 
Mayr für Heinl. [81] //  

6) 
Mayr: Volksabstimmung. 

 
Mayr: Volksbegehren. 
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Paltauf: Einverstanden, dass die Regierung wird 
[sic!] im Ausschuss den Beschluss auf 
Ergänzung vorbringen wird. 
Angenommen. 

Paltauf: [...] den § 35. 
Die sich auf Wahlen in den Reichsrat beziehen.  
Froehlich: Wir haben diese Stelle deshalb 
gestrichen. 
Mayr: Die Regierung wird diesen Beschluss dem 
Ausschuss als Antrag vorbringen. 

7) 
Mayr: Tiroler Landtag hat beschlossen, eine 
Volksabstimmung wegen Anschluss an 
Deutschland vorzunehmen. 
Man muss der Tiroler Regierung eine Antwort 
geben, weil sie sich jetzt damit ausreden, dass 
sie von der Ausführung dieses Beschlusses 
Abstand nehmen. 
Angenommen. 

 
Mayr: Frage, ob, wenn ein Landtag eine 
Volksabstimmung über den Anschluss an 
Deutschland beschließt, ihm das verboten 
werden kann. 
Froehlich: Über eine Frage, die zu stellen ist, 
kennt unsere Verfassung keine 
Volksabstimmung. Die Kostenangelegenheiten 
gehen den Bund an. Die Verfassung kennt sie nur 
im Fall eines Gesetzes.  
Kabinettsbeschluss aufgrund der Verfassung zu 
[…]. 
Erledigung der Anfrage über den Tiroler 
Beschluss. 

8)  
 
Breisky Punkt 3) b). 
Einbringung der Vorlage genehmigt (Zuweisung 
an den Unterrichtsausschuss) 

3b) 
Schulaufsicht Niederösterreich. 
Breisky: Grundlagen des Referats(?) insofern 
verschoben, da versprochen, die Frage erörtert 
wurde, wie der formale Vorgang bei gleich 
lautenden Landes- und Bundesgesetzen zu sein 
hat. Ich habe den Standpunkt vertreten, dass, 
wenn ein Land ein Gesetz beschließt, welches 
ein gleich lautendes Bundesgesetz voraussetzt, 
den Gesetzesbeschluss kennen muss. 
Vereinbarung der Parteien: Das zuständige 
Ressort hat den Gesetzesbeschluss des 
Landtages, so wie er ist, überreicht und an das 
Präsidium des Nationalrates als [...] 
Regierungsvorlage übermittelt, und die 
Bedenken anführt. 
Ich würde daher den Gesetzentwurf mit jenen 
Einwendungen dem Nationalrat vorlegen, welche 
nach dem Referat dem Landtag bekannt zu geben 
wären.  
Einbringung genehmigt. // 

9)  
Breisky Punkt 3) c). 
Angenommen; auch Ermächtigung zur 
Einbringung. 

 
3 c) Breisky Kärntner Landtag. 
Angenommen. 

10) 
Breisky Punkt 3) d). 
Genehmigt. 

 
3 d) Breisky Tirol. 
Angenommen. 

11)  
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Glanz Punkt 4. 
Angenommen. 

Glanz: 4) Niederösterreichischer Schaumwein. 
Angenommen. 

12) 
Resch: Punkt 5) a): Titel der Gewerbeaufsichts-
Beamten. 

 
Resch: 5 a) Titel für Gewerbeaufsichts-Beamten. 
Angenommen. 

13) 
Resch: Punkt 5) b): 
Angenommen. 

 
5 b) Zweiter Nachtrag zum 
Volkspflegestättengesetz. 
Resch. 
Angenommen. 

14)  
Resch: VI. Novelle zum 
Unfallversicherungsgesetz: Letzte Mal 
vorgebracht. Heinl hat verlangt, das Gutachten 
der Handelskammer abgefedert werden muss. 
Jetzt liegen schon Gutachten von Wien, 
Salzburg und Klagenfurt vor. Diese die 
Kammern erheben keinen Einspruch. 
 
 
Angenommen. [80] //  

 
Resch: VI. Novelle zum 
Unfallversicherungsgestz. 
Heinl hat damals Einspruch erhoben weil die 
Kammern nicht gehört haben. 
Wien, Salzburg und Klagenfurt liegen vor. 
Sowohl Wien wie auch die anderen erheben 
keinen Einspruch und drücken ihre Befriedigung 
aus, wenn es uns gelingt, mit 48.000 Krone 
auszukommen. 
Angenommen. 

15) 
Pesta: Punkt 6: Beschluss: Dem Besoldungsamt 
zu übergeben und Grundsatz auszusprechen, die 
Pensionierung nur dann vorzunehmen, wenn 
wirklich Bedarf vorhanden ist, und die Stelle 
nicht sofort wieder zu besetzen ist 
(Neuaufnahme). 
Das Gesetz also wieder zu novellieren. 

6) 
Pesta Versetzung ausgedienter 
Zivilstaatsangestellter in den dauernden 
Ruhestand.  
Paltauf: Von unserem Standpunkt ganz 
unannehmbar. Wir können nicht eine Person 
weglassen. 
Glanz: Vielleicht könnte man diese Frage dem 
Besoldungsordnungs-Kommité überweisen. 
Breisky: So sehr ich den Wunsch Pesta begreife, 
die Sache rasch [...]  zu wissen, habe ich doch 
Bedenken, dass wir uns augenblicklich 
entscheiden. Beim Pensionsbegünstigungsgesetz 
war die Tendenz abzubauen und zu ersparen. Ich 
halte diese Art des Sparens nicht für 
zweckmäßig. Pensionierung und Ernennung 
eines Nachfolgers. Auch in meinem Ressort 
musste ich, wenn die 
Verwaltungsdienstordnung(?) genau angewendet 
wird, eine ganze Reihe von hoch qualifizierten 
Leuten in den Ruhestand zu versetzen und [82] // 
sofort einen Nachfolger zu ernennen. Die 
Ersparungs-Kommission könnte mit Recht 
Einwendungen erheben. 
Vielleicht könnte man eine [...] schaffen, wenn es 
sich um einen Abbau handelt, ohne weiters, im 
andren Fall aber wird man sofort besetzen 
müssen, da nicht durch Neuaufnahme. 
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Mayr: Dieser Grundsatz sollte als Auflagen dem 
Komitee, dem der Antrag überwiesen wird, 
mitgegeben werden. 
Komitee überweisen mit Grundsatz. 
Angenommen.  

16) 
Mayr: Wir haben unlängst beschlossen, dass mit 
Rücksicht auf den Umfang auf den Titelandrang 
eine möglichst rasche Durchführung geboten ist. 
Finanzministerium Zur Vermeidung einer 
übermäßigen Inanspruchnahme des 
Bundespräsidenten nur die Anträge auf 
Verleihung des Titels oder Charakters bis zur 7. 
von Ressortminister zu entscheiden. Wir 
müssten also unseren letzten Beschluss 
reassumieren. 
Genehmigt. 

 

17) 
Grünberger: Punkt 7. 
Beim Landwirtschaftsminister Forderungen. 
Nicht weniger als 300 Prozent Mehrforderung. 
Übereinstimmen mit mir und mitgeteilt, dass 
eine Zusage für den Getreidepreis fürs neue Jahr 
nicht gegeben werden kann.  
 
 
 
 
Der Getreidepreis muss zuerst in der 
Wirtschafts-Kommission im 
Ernährungsministerium festgestellt werden; es 
ist auch gar nicht in der Macht der Regierung, 
heute schon einen Getreidepreis zu bestimmen. 
Nun haben sich die Herren damit 
zufriedengegeben, dass wir beide erklärt haben, 
dass der neue Getreidepreis jedenfalls höher 
sein wird als bisher.  
 
 
Es wurde aber auch darüber gesprochen, dass 
diese ganze Landarbeiterfrage, deren Bedeutung 
man gar nicht hoch genug einschätzen kann, 
dadurch beizukommen, dass man sie auch 
politisch behandelt. Die Landarbeiter sind auch 
politisch organisiert. Die Gewerkschafts-
Kommission hat auch auf diese Leute einen 
Einfluss. Die Forderungen der Landarbeiter 
schneiden oft ein in die Interessen der 
Konsumenten. Ich glaube, dass sich die 
Sozialdemokraten nicht der Ansicht anschließen, 

 
Grünberger: Haueis hat die Vertreter des 
landwirtschaftlichen Arbeitgeber-Verbandes 
empfangen. Sie haben erklärt, dass die 
Landarbeiter mit neuen Lohnforderungen an sie 
herangetreten sind. 300 Prozent der jetzigen 
Löhne. Sie wollten Zusagen hinsichtlich der 
Stellung der Regierung zu den Getreidepreisen 
des nächsten Jahres. Wir haben mitgeteilt, dass 
wir eine solche Zusage für den Getreidepreis im 
neuen Jahr nicht geben können, weil hohes 
Politikum. Der Getreidepreis muss erst zwischen 
Konsumenten und Produzenten in der 
Wirtschafts-Kommission angebahnt werden. 
Keine Regierung wäre in der Lage zu 
versprechen, einen jährlich zugesicherten Preis 
politisch zu halten, ganz abgesehen davon, dass 
man nicht im Ganzen einen Getreidepreis 
zusagen kann, der über ein Jahr in Geltung 
bleiben würde. Sie haben sich zufrieden erklärt, 
dass wir die Meinung ausgesprochen haben, dass 
der Getreidepreis jedenfalls höher sein wird als 
der jetzige. Es wurde aber andererseits darüber 
gesprochen, dass ich glaube, dass der ganzen 
Landarbeiterfrage nur dadurch beizukommen ist, 
dass man sie auch politisch behandelt. Es sind 
auch zum Teil organisierte Arbeiter. Ich habe den 
Eindruck, dass die Gewerkschafts-Kommission 
einen großen Einfluss hat. Die Forderungen der 
Landarbeiter schneiden oft ein in die Interessen 
der konsumierenden Arbeiterschaft. Es kann dem 
Industriearbeiter nicht gleichgültig sein, ob der 
Getreidepreis um 300 Prozent in die Höhe geht. 
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dass die Erhöhung der Deputate zur Aufhebung 
der Getreide-Wirtschaft führen wird. Bisher 
schon ein Viertel der Ernte machen die Deputate 
aus. Ich beantrage daher dieses den Herren 
gemachte Zugeständnis auszuführen und zu 
bitten, auch in der Partei zu verhandeln, ob es 
nicht gut wäre, mit der sozialdemokratischen 
Partei direkt in Verhandlung einzutreten. Die 
Frage kann man nicht allein lösen. Ich bin fast 
überzeugt, dass auch die Sozialdemokraten 
sehen, dass man diese Forderungen 
herausdrücken muss. 
Haueis: macht Mitteilungen über Forderungen 
der Landarbeiter: Pferdekutscher I Klasse: 
Monatslohn 2250 Kronen und noch Naturallohn 
( monatlich 20 Kilo Mehl, 4 Kilo Haferfrüchte, 
15 Liter Milch, 50 Kilogramm Erdäpfel, 
Wohnungsbeheizung und Beleuchtung.) 
Grünberger: Gedanke Grimm scheint mir 
richtiger. Man müsste den Sozialdemokraten 
sagen, wenn ihr die Forderungen der 
Landarbeiter unterstützt, dann müssen wir 
naturgemäß mit der Erhöhung der 
Getreidepreise hinaufgehen. 
Antrag: 
1) Mit der Wirtschaftskommission verhandeln 
schon jetzt. 
2) Parteimäßig sollen Verhandlungen geführt 
werden (Führung durch die Klub-Vorstände). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grimm: Ein Memorandum von den beiden 
Fachministern, das sollte den Obmännern der 
Partei gegeben werden. 
Angenommen. 

Ich glaube, dass sich die Sozialdemokraten nicht 
der Meinung anschließen, dass die Erhöhung der 
Deputate zur Unmöglichkeit der Getreide-
Beschaffung führen müsste. Sie machen in einem 
Großbetrieb bereits ein Viertel der Ernte aus. 
 
 
Ich beantrage, diese den Herren bereits 
gemachten Zugeständnisse auszuführen und 
bitte, dass auch in der Partei mit den 
Sozialdemokraten verhandelt wird, damit auf die 
Landarbeiter Einfluss genommen wird. Die 
Sozialdemokraten sind sich gewiss ganz klar, 
dass die Forderungen heruntergeschraubt werden 
müssen, weil sich sonst jede Getreide-
Bewirtschaftung aufgehört [sic!]. Die 
Forderungen sind terminiert bis 18.3., sonst 
treten sie in Streik. Ein Streik in der Anbau-
Periode ist überhaupt nicht gutzumachen. 
Praktisch müsste bewahrt(?) werden, dass es 
nicht zum Streik kommt. Über die Höhe der 
Forderungen könnte man ja verhandeln. F[...] hat 
sich bereits bereit erklärt, auf dem Boden des 
Ernährungsamtes den Vertretern der 
Gewerkschaft zu rechnen. Man müsste aber auch 
von der christlich sozialen Partei aus ganz 
offiziell mit den Sozialdemokraten verhandeln.  
Haueis findet die einzelnen Forderungen gut. Die 
Landarbeiter sind gegenüber den 
Industriearbeitern ungleich besser gestellt. 
Wenn die Forderungen der Landarbeiter erfüllt 
werden müssten, so müsste der 
Getreideübernahmepreis von 1000 auf 
mindestens 4000 Kronen erhöht werden. Darum 
ist es notwendig, dass man trachtet, diese 
Forderungen herabzudrücken und da werden 
voraussichtlich die Sozialdemokraten auf ihre 
Leute viel mehr Einfluss nehmen können, als 
irgendjemand anderer. 
Antrag: Die Regierung müsste unverzüglich 
Verhandlungen zwischen den Parteien einleiten, 
um die Forderungen herabzudrücken. Auch 
müsste man [...] [...] geben für die künftigen 
Preise. 
Grimm: Wenn wir schon irgendwelche Richtlinie 
für die Getreidepreise geben, so erschwert das 
die Verhandlungen für die Arbeitergeber. 
Grünberger: Bitte, erstens, um die Ermächtigung, 
dass ich bei mir in meinem Amt mit der 
Gewerkschafts-Kommission Fühlung nehme in 
dieser Frage. 
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2) Bitte das Parteigremium(?) Verhandlungen 
geführt werden. 
Angenommen. 
Grimm: Halte es für zweckmäßig, wenn von den 
beiden Ministerien ein Memorandum 
ausgearbeitet wird und das zuerst den 
Obmännern übergeben wird. Mit dem Ersuchen, 
das zuerst in der Partei zu besprechen. 
Angenommen. 

18)  
Breisky: Punkt 1a) Vorrückung Lehrerschaft. 
 
 
 
 
 
Grimm: Es hat immer Gruppen gegeben, die es 
verstanden haben, vor oder hinter den Beamten 
zu marschieren, sich Begünstigungen zu 
erwirken und die Spannung zu erweitern. 
(Früher Militärpersonen, Mittelschul-
Professoren, Eisenbahner).  
 
 
Diese Sache ist ungerechtfertigt. Bei der Sitzung 
wurde die Auffassung des Vertreters 
Finanzministeriums vollentgeltlich bewilligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3a) 
Breisky: Mittelschullehrer. 
Heinl und ich sind übereinstimmend zum 
Schluss gekommen, dass es den Arbeitern nicht 
begreiflich zu machen sein wird, dass sie nicht 
gerecht(?) eine gleiche Erhöhung bekommen 
können wie die Staatsbeamten. 
Grimm: Es hat immer Gruppen gegeben, dass sie 
entweder vor oder nach den Staatsbeamten 
marschiert sind, sich gewisse Vergünstigungen 
zu erreichen, die sie dann als gutes Recht 
ausgespielt hat, und die Spannung noch zu 
erhöhen. Die Mittelschullehrer bilden jetzt die 
einzige Gruppe, die sich gewisse Vorteile 
gegenüber den Staatsbediensteten immer 
durchsetzen wollen. Die Sache ist 
ungerechtfertigt. Bei der Sitzung wurden die 
Einwendungen des Finanzvertreters voll 
anerkannt und nur bemerkt, man werde das bei 
der Organisation nicht durchsetzen können.  
Unsere Einwendungen bestehen darin, dass 
Regierung(?) die Herabsetzung der 
Beförderungsfristen nur für einen ganz gewissen 
Bruchteil der Gruppe A wirksam war. Und das 
soll nun allgemein für die Mittelschullehrer 
eingeführt werden. 
2. Dass die Mittelschullehrer in gewissen Stufen 
schon heute höhere Bezüge haben, als die 
Staatsbeamten. 
[...] eine Übersicht. 
Im ersten Dienstjahr hat der Mittelschullehrer 
40000 Kronen mehr als die Staatsbeamten. 
Im dritten Dienstjahr 5700; im fünften Dienstjahr 
1650. 
Wenn wir ihm da die Zulage geben, so bekommt 
er 4650 Kronen mehr als die Staatsbediensteten. 
Dazu haben die Mittelschullehrer die 30-jährige 
Dienstzeit und dazu sollen sie jetzt eine 
durchgängige Personalzulage bekommen. Wenn 
man da nachgibt, so ist es nicht gerechtfertigt. 
Das würde uns in der Besoldungsordnung nicht 
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Breisky: Noch einmal mit Heinl sprechen. 
Tabelle Grünberger vorlegen. 
Zurückgestellt. 

geschenkt bleiben. 
Breisky: Die Rechnung der Landwirte ist 
folgende: Sie gehen davon aus, dass sie ja 
bessergestellt waren, und die 
Realitäts(?)Spannung aufrechthalten wollen. 
Dann rechnen sie durch, sie kommen erst etwas 
später zum Gelderwerb und rechnen, dass sie 
innerhalb ihrer 30-jähriger Dienstzeit an der 
Summe den Anspruch haben, [83] // 
auf eine gleiche Gesamtsumme als die 
Staatsbeamten. Und dann behaupten sie, dass sie 
die Beförderungschancen der Staatsbeamten 
nicht haben. 
Mayr: Die Regierung müsste sich dagegen 
wehren. Es geht [...] finanziellen Gründen. 
Grimm: Es müsste auch auf die 
Besoldungsordnung [...]  
Breisky: Man müsste die Sache nochmals mit 
Heinl besprechen. 
Zurückgestellt. 

½ 6 Nächste Sitzung Montag oder Mittwoch 
Abends 

½ 6 Uhr. Mittwoch Abends. 

 
 
















































































































































